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kennung der verletzten Person
und ihrer Rechte im Strafverfah-
ren. Schließlich war die Diskus-
sion um die Opferrechte bei
Schaffung der Reichsstrafprozes-
sordnung weiter vorangeschrit-
ten als von den Verfechtern ei-
nes streng formalisierten Ver-
fahrens angenommen35. 

Dass der Gesetzgeber bislang
kein Gesamtkonzept für die Ein-
bettung der verletzten Person in
das Strafverfahren gefunden
hat, mag auch an den fehlen-
den Anregungen durch die
deutsche Strafrechtswissen-
schaft liegen36. Da bereits im
Rahmen der Ausbildung der zu-
künftigen Juristinnengenera-
tion die verletzte Person mit ih-
ren Rechten im Strafverfahren
ins Abseits gerät, kann eine sol-
che Anregung aus der Straf-
rechtswissenschaft in Zukunft
auch nicht erwartet werden. 

Susanne Wollmann (LL.M.) ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Sanktionenrecht
und Kriminologie Kiel.
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Frank Neubacher zur Studie von Roberto Saviano 

Kriminologie der Camorra

Dies ist keine übliche Re-
zension – so wenig wie
das zu besprechende

Buch gewöhnlich ist oder sich
als im eigentlichen Sinne wis-
senschaftlich bezeichnen ließe.
Und doch beantwortet es Fra-
gen, die nach der Lektüre wis-
senschaftlicher Werke offen
bleiben. Wie lässt sich die Ca-
morra, oder wie es in Neapel
bei vielen heißt: „das System“,
am besten aus der Sicht der Be-
troffenen beschreiben? Wel-
chen Einfluss und welche Wir-
kung hat sie auf das alltägliche
Leben und Empfinden der Nea-
politaner? Oder auch: Warum
schießen Camorristi nachts in
die Schaufensterscheiben von
Ladengeschäften? – Savianos
Buch ist keine nüchterne wis-
senschaftliche Abhandlung. Es
handelt sich um eine Mischung
aus Reportage, Essay und Erzäh-
lung mit unübersehbaren stilis-
tischen Qualitäten. Wortgewal-
tig und leidenschaftlich schil-
dert, nein, klagt er das triste
Leben in den von der Camorra
heimgesuchten Quartieren Ne-
apels und Umgebung an. Er be-
obachtet, analysiert, fragt sich
durch, lässt nicht locker, und
das an einem Ort, an dem
schon die Verwendung des
Wortes „Camorra“ Missbilli-
gung auslösen kann. Saviano
hat, um rechtzeitig am Ort des
Geschehens sein zu können,
Polizeifunk gehört. Er hat zur
Hochzeit des Camorra-Krieges

im Winter 2004/2005 die Stadt
auf seiner Vespa durchstreift, ist
von der Polizei, den Carabinie-
ri sowie von Kontrollposten der
konfligierenden Clans gestoppt
und durchsucht worden. Und
er ist seiner Arbeit nachgegan-
gen – als Journalist und Mit-
glied des „Osservatorio sulla ca-
morra e l’illegalità“, einer Initi-
ative und Plattform der
Tageszeitung „Corriere del Mez-
zogiorno“.

Saviano hat sie also aus näch-
ster Nähe gesehen – die ausge-
brannten Autos mit den ver-
kohlten Leichnamen, die ver-
renkten Glieder von Hinge-
richteten, das Leid und den
Schmerz der Hinterbliebenen.
Seine Sprache ist präzise, präg-
nant, seine Schilderungen
drastisch, manchmal auch bru-
tal. Keine Chance für Roman-
tik à la „Bella Italia“ und „O
sole mio“, keine Chance für
Bilder von Meer, Pizza, Zitro-
nenbäumen. Saviano be-
schreibt die Farbe und den Ge-
ruch von Blut ebenso wie die
verzweifelten Versuche der Op-
fer, den Todeskommandos zu
entkommen. Er stellt gerade
strafmündig gewordene Ju-
gendliche vor, die davon träu-
men, Geschäfte, Frauen und
Autos zu besitzen und „respek-
tiert“ zu werden, auch um den
Preis eines frühen Todes, Jun-
gen, die, von der Camorra mit
einem Motorroller versorgt
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oder mit 200 Euro pro Woche
alimentiert, im lukrativen Dro-
genhandel tätig sind oder in
Schichten das Viertel überwa-
chen, und auch Jungen, die
darüber streiten, auf welche
Weise sie getötet werden wol-
len, wenn es so weit ist. Wir er-
fahren: Schüsse in den Kopf
werden von Halbwüchsigen,
die schon zu viel gesehen ha-
ben, bevorzugt, weil sie einen
schnellen Tod versprechen.
Schüsse in die Brust hingegen
führen dazu, dass sich die Lun-
gen mit Blut füllen, dass sich
der unglücklich Getroffene vor
seinem Ableben in die Hosen
macht.

In Italien hat dieser Erstling des
1979 in Neapel geborenen Au-
tors eingeschlagen wie eine
Bombe. Die einen rühmen ihn,
sprechen davon, ein Schriftstel-
ler sei geboren, andere haben
vielleicht Gründe, die detaillier-
ten Informationen sowie die
ausgelöste Publicity zu fürch-
ten. Die Polizei hat Saviano je-
denfalls unter Polizeischutz ge-
stellt, sein Aufenthaltsort ist un-
bekannt. Das aufwühlende
Buch erscheint zu einem Zeit-
punkt, in dem in- und ausländi-
sche Medien ihr Lager in Neapel
bezogen haben. Schließlich
kommt es auch in Italien nicht
oft vor, dass Staatspräsident und
Regierungschef, wie im Novem-
ber 2006 geschehen, ernsthaft
einen Militäreinsatz erwägen,
und zwar nicht in einem afrika-
nischem Krisengebiet, sondern
vor der eigenen Haustür. Der
Medienzirkus treibt allerdings
seltsame Blüten, wie Saviano
aus erster Hand zu berichten
weiß. Die punktuelle Aufmerk-
samkeit lässt vor allem die wah-
ren Dimensionen des Problems
in Vergessenheit geraten. Savia-
no hat nachgezählt: 3.600 von
der Camorra getötete Menschen
seit 1979 – mehr als die Mafia
auf Sizilien oder die `Ndranghe-
ta in Kalabrien auf dem Gewis-
sen haben. Mit Ausnahme der
Jahre 1999 (91), 2001 (80), 2002
(63), 2003 (83) und 2005 (90)
waren es nie weniger als 100
Tote pro Jahr, zeitweise auch
über 200. Und: Die „militäri-
schen“ Operationen der Camor-
ra lenken die Öffentlichkeit von

ihrem ökonomischen Erfolg
und ihrer politischen Einfluss-
nahme ab. Seit 1991 wurden in
Kampanien 71 Gemeinderäte
(in Worten: einundsiebzig)
wegen Infiltration durch die Ca-
morra aufgelöst und vorüberge-
hend der Leitung durch einen
Staatskommissar unterstellt.
Ohne dass traditionelle Einnah-
mequellen aus Schutzgelder-
pressung, Waffenhandel oder
Kartellen versiegt wären, haben
der Schmuggel von Massenpro-
dukten des Alltags und die Pro-
duktpiraterie den Zigaretten-
schmuggel in seiner Bedeutung
abgelöst und stellen neben dem
Drogenhandel das zweite wich-
tige Standbein der Camorra dar.
Sportschuhe, Plastikspielzeug,
Videospiele, besonders aber
Stoffe und Textilien werden in
großem Stil eingeführt, am Zoll
vorbeigeschafft und mit Ge-
winn verkauft. Saviano schreibt
von Fabriken der einzelnen
Clans, wo Lederjacken, Anzüge
und Kostüme in Schwarzarbeit
produziert und mit den begehr-
ten Etiketten italienischer Mo-
demacher versehen werden, um
kurz darauf in Läden europäi-
scher Großstädte zu landen, die
die Camorra mit Hilfe von
Strohleuten installiert hat. Und

an „schwarzen“ Arbeitskräften
herrscht in manchen Gemein-
den im Norden Neapels, in de-
nen die Arbeitslosenquote an
die 40 % heranreicht, kein
Mangel.

Warum Camorristi auf Schau-
fensterscheiben schießen? –
Nicht immer, um den Ladenin-
haber einzuschüchtern. Viel-
leicht probieren sie einfach neu
erworbene Kalaschnikows aus.
Oder sie haben einen „Freund“,
der Glaser ist. Und auch wenn
es keinen Grund gibt – der La-
deninhaber wird es selbst am
besten wissen, denn einen
Grund für ein schlechtes Ge-
wissen gibt es immer.

Gomorra – das ist der Hauptti-
tel des Buches und der Name
jener alttestamentlichen Stadt,
die Gott wegen ihrer Sünden
mit einem Tod bringenden Re-
gen aus Feuer und Schwefel be-
strafte. Napoli – das ist für Savi-
ano ein Fegefeuer, Sinnbild für
Tod und Illegalität, Ort entwür-
digender Lebensumstände, ge-
gen die er revoltieren muss. Im
Schlusssatz schleudert er dem
Leser, Italien, Neapel und dem
System seine Wut und seinen
ohnmächtigen Überlebens-

willen entgegen: „Maledetti
bastardi, sono ancora vivo!“
(Ihr verfluchten Bastarde, noch
bin ich lebendig!) – Worte, die
gewiss nicht als provokative
Aufforderung zur Tötung zu
verstehen sind, sondern als
Selbstvergewisserung desjeni-
gen, der Schreiben zu seiner
Überlebensstrategie erwählt hat
und nun die Bilder von Tod,
Verwesung und Unrat, die er in
sich aufgenommen hat, hoch-
würgt und ausspuckt, um nicht
daran zu ersticken.

Wer etwas über den langen
Schatten erfahren will, den die
Camorra auf das Leben in Nea-
pel und Kampanien wirft, und
über das Zwielicht, in das sie
den scheinbar ganz normalen
Alltag taucht, der lese das Buch
von Saviano. Es erscheint dem-
nächst in deutscher Sprache.

Professor Dr. Frank Neubacher
M.A., Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena.

Saviano, Roberto: Gomorra,
Viaggio nell’impero economi-
co e nel sogno di dominio
della camorra, Arnoldo Mon-
dadori Editore, Milano 2006,
331 Seiten 15,50 Euro

Kirstin Drenkhahn zu Ulrich Sieber und H.J. Albrecht

Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach

Bei dem von Ulrich Sieber
und Hans-Jörg Albrecht
herausgegebenen Band

handelt es sich zwar um ein Ge-
schenk für Hans-Heinrich Je-
scheck zum 90. Geburtstag im
Januar 2005, es soll aber keine
typische juristische Festgabe
sein. Das Buch erschien nicht
zum Geburtstag selbst, sondern
ungefähr ein Jahr später und
dokumentiert das eigentliche
Geschenk, nämlich ein Kollo-
quium zum Thema „Krimino-
logie und Strafrecht unter ei-
nem Dach“.

Am Anfang des Buches wie des
Kolloquiums stehen Glück-
wünsche von Vertretern einiger
Institutionen, denen Jescheck

angehört hat und teilweise
auch noch heute angehört (S.
3-27). Auf die Begrüßung durch
Ulrich Sieber, gemeinsam mit
seinem Ko-Herausgeber Hans-
Jörg Albrecht, Direktor des Frei-
burger Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationa-
les Strafrecht, folgen der baden-
württembergische Justizminister
Ulrich Goll und der damalige
Leiter der Strafrechtsabteilung
im Bundesjustizministerium Pe-
ter Wilkitzki. Daran schließen
sich Glückwünsche der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg
durch den Rektor Wolfgang Jä-
ger und der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität
Freiburg durch den damaligen
Dekan Andreas Voßkuhle an.

Darüber hinaus gratulierten für
die Association Internationale
de Droit Pénal deren Präsident
José Luis de la Cuesta, für die Ge-
sellschaft für Rechtsverglei-
chung der damalige Vorsitzen-
de des Vorstands Uwe Blaurock,
für die Max-Planck-Gesellschaft
deren ehemaliger Präsident
Hans M. Zacher sowie für die So-
ciété Internationale de Défense
Sociale deren Vorstandsmit-
glied Klaus Tiedemann, der Je-
scheck zudem die ihm von der
Société verliehene Cesare Bec-
caria-Medaille überreichte. In
ihren kurzen Glückwunsch-
adressen würdigen die Gratu-
lanten Jeschecks herausragende
Leistungen im Strafrecht und
berichten aus seinem Leben,
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